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Anlage B

JUGENDPARLATI'IENT

Der Ausschuss des Jugendparlaments hält Freitaq. den 28. November

2014. um 10.30 Uhr im Lokal Vl Sitzung.

TAGESORDNUNG

1.) Gesetzesvorlage (5. der Beilagen): Bundesgesetz, mit dem das Strafgesetzbuch

geändert wi rd (Cyber-Mobbing-Gesetz).

Wien, 2014 11 28

Mag. Martin Peyerl

Obmann

Aviso

Es ist in Aussicht genommen, diese Sitzung um 1 1.00 Uhr zu unterbrechen und um

1 3. 1 5 Uhr fortzusetzen.
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Ausschuss des Jugendparlaments

Abänderu ngsantrag

der Abgeordneten Douglas Orsini-Rosenberg (Türkis) und Tristan Malle

(Weiß)

zur Gesetzesvorlage Nr. 5 der Beilagen des Jugendparlaments betreffend ein

Bundesgesetz, mit dem das Strafgesetzbuch geändert wird.

Der im Titel bezeichnete Gesetzantrag wird wie folgt geändert:

$ 106a lautet:

$ 106a. (1) Wer eine Person in ihrer Lebensflihrung unzumutbar beeinträchtigt, indem er längere
Zert htndurch oder in sonst erheblicher Weise über elektronische Kommunikationsmittel ihre Würde
oder ihre Privatsphäre verletzt, ist mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit einer Geldstrafe
von bis zu 5.000 Euro zu bestrafen. Eine unzumutbare Beeinträchtigung besteht insbesondere dann,
wenn eine Person nicht mehr in der Lage ist, ihren Schul- oder Arbeitsplatz aufzusuchen oder
elektronische Kommunikationsmittel zu verwenden.

(2) Wird die Tat gemäß Abs. 1 von einem Jugendlichen erstmals begangen, so hat dieser
Sozialarbeit im Ausmaß bis zu 250 Stunden zu leisten. Von einer Strafe ist in diesem Fall
abzusehen.

(3) Hat die Tat gemäß Abs. I den Selbstmord oder den
Person oder eine sonstige Selbstverletzung der Person
Freiheitsstrafe von bis zu neun Jahren zu bestrafen.

Versuch des Selbstmordes der verletzten
zrr Folge, so ist der Täter mit einer
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Ausschuss des J ugendparlaments

Abänderungsantrag

der Abgeordneten Theresa Zdouc (Gelb) und Alina Feistritzer (Violett)

zur Gesetzesvorlage Nr. 5 der Beilagen des Jugendparlaments betreffend ein

Bundesgesetz, mit dem das Strafgesetzbuch geändert wird.

Der im Titel bezeiehnete Geselzantrag wird wie folgt geändert:

$ 706a lautet:

$ 106a. (1) Wer eine Person in ihrer Lebensführung unzumutbar beeinträchtigt, indem er längere
Zeithindurch oder in sonst erheblicher Weise ihre Würde oder ihre Privatsphäre verletzt, ist mit einer
Freiheitsstrafe bis zu fi.inf Jahren oder mit einer Geldstrafe von bis 2u360 Tagessätzen 

^t bestrafen.
Jugendliche, die über kein Einkommen verfügen haben Sozialarbeit zu leisten.

2 (n Hat die Tat gemäß Abs. 1 den Selbstmord oder den Versuch des Selbstmordes der verletzten
Person zu Folge, so ist der Täter mit einer Freiheitsstrafe von bis zu sieben Jahren zu bestrafen.
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Anlage A

der Sitzung des Ausschusses des Jugendparl aments

VOm 28. November 2014

Abgeordnete rnit beratender Stirnrrae

Flauptatrssctruss:
IVlitglieder des EuropZüschen Parlarnents rnit beratender Stirnrne

Präsenzliste

I\4itglieder des Aussctursses

Name (BlockschrifQ ur@'irt ) Name (Blockschrif| , Unterschrift

1 P€'(d/)L /r4r / ( L7 D-}RfLL
2 -RrstN ilAiuf Ä*\*,^^i-\,,t:,, 18 \
3 ml{l Vn r.^\ff; t9

4 brkoi, ', ;l,a,.fift'gl &ü',f, 20

5
--llt-te '.Ltr* ,Wr^ 2t

6 uM9,^ S^^-r,=fa 22

7 iL.Lin ?o.h ick G:tuxBo:4 23

8 üg;n, -lioenterq $[r,.,l,'*,- ü*r,*-fu"l*sr f&r*sL 24

9 Jdr^ 0,*;: 25

10 ,L4orh f"lanonov,I ulalln frlo&*n &9

11
, ff]^'S;nrLr l*" ,&[,idwilill"fr 27

T2 (n, r/ 0/^i m #nr,{ä,t 28

t3 Cu",x',rf h/r{ociu. 6 iZarädrAnor 29

T4 h*"no fn*"nfuT*r# /r**,%n 30

15 $, 3l

L6 Ttftucn Vdortc f 0,{ru^s ,'fußu" 32


